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Unternehmenssteuerreform III 

Worum geht es ? 
Mit der Unternehmenssteuerre-
form III (USR III) soll die Attrakti-
vität des Steuerstandortes Schweiz 
gestärkt und die internationale 
Akzeptanz wieder hergestellt wer-
den. Die Schweiz steht unter 
massivem Druck von EU, OECD 
und G20. Heftig kritisiert wird die 
Praxis der steuerlichen Privilegie-
rung von ausländischen Unter-
nehmensgewinnen.  
 
Grosser internationaler Druck 
Die internationalen Organisatio-
nen gehen mit ihrem sogenann-
ten Aktionsplan BEPS „Base Ero-
sion and Profit Shifting“ scharf 
gegen schädliche Steuerprakti-
ken vor. Um Sanktionen zu ent-
gehen, muss der Bundesrat im 
Rahmen der USR III bestehende 
Steuerregime für Holding-, Domi- 

 
zil- und gemischte Gesellschaften 
abschaffen und durch andere, in-
ternational akzeptierte Massnah-

men kompensieren, damit die 
Wettbewerbsfähigkeit erhalten 
bleibt.  

Grosse volkswirtschaftliche  
Bedeutung 
Die umstrittenen kantonalen Steu-
erprivilegien sind wirtschaftlich be-
deutsam. So betragen die Ein-
nahmen des Bundes von steuer-
privilegierten Unternehmen rund 
4,1 Milliarden Franken. Dies ent-
spricht der Hälfte aller Gewinn-
steuereinnahmen. In den Kanto-
nen sind es nochmals 2,1 Milliar-
den Franken. Darüber hinaus 
hängen nach Schätzung von eco-
nomiesuisse zwischen 135'000 
und 175'000 Arbeitsplätze direkt 
und nochmals gegen 250'000 Ar-
beitsplätze indirekt von heute 
steuerprivilegierten Unternehmen 
ab.  
 
Inhalt und Massnahmen der 
Reform 
Ausgangspunkt der USR III bildet 
die Abschaffung der kantonalen 
Steuerprivilegien. Mit der Ab-

Die Schweiz bleibt mit der USR III auch in 
Zukunft für die Ansiedlung von Unter-
nehmen attraktiv und stärkt die Wettbe-
werbsfähigkeit. 

Markus Locher 
Dipl. Wirtschaftsprüfer / zugel. Revisionsexperte 
Mitglied der Geschäftsleitung 

Angel Gurria, OECD Generalsekretär 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REALIT TREUHAND AG 
Bahnhofstrasse 41 
5600 Lenzburg 1 
 
Telefon: 062 885 88 00 
Fax: 062 885 88 99 
E-Mail: info@realit.ch 
Web: www.realit.ch 

 
 

Unternehmenssteuerreform III  

schaffung dieser Regelungen geht 
ein Wettbewerbsverlust für die 
Schweiz einher, der durch ande-
re, international akzeptierte Mass-
nahmen kompensiert werden soll.  
 
So sind etwa geplant: 
 
Patentbox und Aufwendungen 
für Forschung und Entwick-
lung: Gewinne aus im Inland 
entwickelten Patenten und ähnli-
chen Rechten werden steuerlich 
begünstigt. Neben diesem Ele-
ment, welches bei den Erträgen 
ansetzt, erhalten Kantone gleich-
zeitig auch die Möglichkeit, steu-
erliche Abzüge für Aufwendun-
gen in der Forschung und Ent-
wicklung (F&E) einzuführen. 
 
Übergangsregelung für die 
Aufdeckung von stillen Reser-
ven: Durch den Wegfall der bis-
herigen steuerlichen Privilegien 
müssen betroffene Unternehmen 
über ihre stillen Reserven ab-
rechnen. Im Rahmen von USR III 
soll die Steuerbelastung mit mehr-
jährigen Übergangsregelungen 
abgefedert werden. Der Stände-
rat hat bereits einer fünfjährigen 
Übergangsregelung zugestimmt. 

 
Gewinnsteuersatzreduktionen 
in den Kantonen: Durch den 
Wegfall der Steuerprivilegien könnten 
Unternehmen den Standort Schweiz 
meiden oder verlassen. Damit 
den Kantonen nicht hohe Steuer-
ausfälle entstehen, soll eine Ge-
winnsteuersatzreduktion diesen 
Effekt vermeiden. Der Bund will 
die Kantone mit jährlich 1 Milliar-
de Franken dazu unterstützen. 
Dies ist trotzdem eine grosse 
Herausforderung: haben die Kanto-
ne den nötigen finanziellen Spiel-
raum? Die Waadtländer haben 
im März der kantonalen Umset-
zung als Erste zugestimmt und 
wollen ihren Gewinnsteuersatz 
von heute 21,6% auf 13,8%! her-
absenken. Ein soziales Ausgleichs-
paket sorgte in der politischen 
Ausmarchung für den notwendi-
gen Konsens. 

 
Weitere Massnahmen: Nebst einer 

Anpassung bei den Kapitalsteu-
ern wurden u.a. Anpassungen 
beim Beteiligungsabzug, die Ab-
schaffung der Emissionsabgabe 
auf Eigenkapital und andere An-
reize diskutiert.  

 
Stand der Entwicklung 
Beide eidgenössischen Räte ha-
ben der USR III-Vorlage mit Än-
derungen zugestimmt. Während 

sich der Ständerat für eine Erhö-
hung des kantonalen Anteils an 
der direkten Bundessteuer auf 
21,2% (derzeit 17%) ausgespro-
chen hat, möchte der Nationalrat 
eine zinsbereinigte Gewinnsteu-
er auf überdurchschnittlichem Ei-
genkapital und eine sogenannte 
Tonnage Tax für Schifffahrtsun-
ternehmen. Der Bundeshaushalt 
wird durch die Beschlüsse des 
Ständerates mit 1,1 Milliarden 
Franken belastet. Der Nationalrat 
geht mit einem Volumen von 1,2 
Milliarden Franken darüber hin-
aus.  

 
Die Vorlage geht nun in die Diffe-
renzbereinigung. Die politische 
Linke spricht bereits von Refe-
rendum. Die USR III kann frü-
hestens im Januar 2018 in Kraft 
treten, bei einem Referendum 
würde sich die Einführung, eine 
Annahme des Volkes vorausge-
setzt, wohl bis 2020 verzögern. 
Der Weg der USR III ist also 
noch lang. 

 
Eine ganz zentrale Bedeutung 
innerhalb der USR III hat die 
deutliche Senkung der kantona-
len Gewinnsteuern. Hier sind alle 
Unternehmen betroffen. Unsere 
Steuerspezialisten verfolgen für 
Sie die Entwicklung weiterhin 
sehr aufmerksam. 
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